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Umsatzsteuer - 
Besteuerungsalternativen 
1. Besteuerungsalternativen bei der Umsatzsteuer 

selbständig oder 
nicht selbständig 

nicht selbständig selbständig 

„Schwarzarbeit“ Angestellte 
Düsseldorfer  
Verfahren 

Kleinunter- 
nehmerin 

Regel- 
verfahren 

faktisch; ggf. bis 
zur Entdeckung 

(keine 
Unternehmerin) 

(Umsatzsteuer 
wird faktisch mit 

abgegolten) 

(17.500€ Brutto-
umsatz im Vorjahr; 
vorraussichtl. nicht 

mehr als 50.000€ im 
lfd. Jahr | §19 UStG) 

Zahlung von Umsatzsteuer, 
USt-Erklärungen, aber 
auch Vorsteuerabzug 

keine (eigene) Zahlung von USt, kein USt-Erklärung, kein Vorsteuerabzug 

nach 
vereinnahmten 
Entgelten 
(bis 500 tsd.€ 
Umsatz) 

nach 
vereinbarten 
Entgelten 

3 



Unternehmereigenschaft 

2. Wann bin ich selbständige Unternehmerin – im Verhältnis zum Kunden? 

2.1 Grundvoraussetzungen 

 Jede gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 

 Selbständigkeit <-> angestellte Tätigkeit (zu den Kriterien gleich) 

 Nachhaltigkeit    -> Wiederholungsabsicht, auch wenn nur  
    gelegentlich ausgeübt wird 

 Zur Erziehung von Einnahmen -> nicht unbedingt Gewinnen! 

 „Erlaubtheit“ ist kein steuerliches Kriterium! 

 Im Inland oder von inländischer Betriebsstätte aus 
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Steuerpflichtige Umsätze 
2.2 Steuerpflichtige Umsätze 

 In der Praxis alle sexuellen Dienstleistungen; Nebendienstleistungen        
 (Bewirtung etc.) teilen das Schicksal der Hauptdienstleistung 

 Umsatzsteuersatz (Regelsatz) von 19% 

2.3 Beteiligte der umsatzsteuerlichen Leistungsbeziehung 

Kunde 

Dienstleisterin 

Club, Laufhaus, Studio, etc. 

„klassisches Bordell“ 

Selbständige Dienstleisterin Angestellte 

nur interne 
Vergütung 

(nur 
 Lohn) 

nur Miete, Eintritt, etc. 
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Abgrenzung in der Praxis 

2.4 Wer erbringt die sexuelle Dienstleistung - im umsatzsteuerlichen Sinne? 

 

Grundsatz:  Maßgeblich ist die Leistungsbeziehung, im Zweifel aus  
   der Sicht des Kunden, nicht die Vereinbarungen im  
   Innenverhältnis 

 

Praxis:  Finanzämter rechnen festen Einrichtungen (Clubs etc.)  
   als maßgeblichem Unternehmen (auch) die sexuelle  
   Dienstleistung an sich gerne zu, weil Steuer dort  
   leichter/ständig erhoben werden kann 
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Kriterien für selbständige und direkte 
umsatzsteuerliche Leistung ggü. Kunden I 
2.5 Einzelaspekte 

Äußerer Rahmen: 

• Keine festen Arbeitszeiten, die vom Haus etc. vorgegeben werden 
• Problematisch: “Freiwillige“ Anwesenheitslisten, Werbung vom Club mit „Anwesenheit unserer XY 

Samstags und Sonntags“, etc. 

• Feste Öffnungszeiten des Hauses sind aber o.k. 

• Eigenständige Auswahl und Ablehnung der Kunden 

• Eigenständige Bestimmung der Art der konkreten Leistungen 

• Eigenständiges „Beschwerdemanagement“, nicht über das Haus oder Sicherheitsdienst 
etc. (nur Unterstützung in Härtefällen) 

• Problematisch: Feste Zimmer versus wechselnde Zimmer in Clubs etc. 

• Problematisch: Wohnen und Arbeiten im gleichen Haus/Zimmer 

• Problematisch: Feste Spinde etc. 
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Kriterien für selbständige und direkte 
umsatzsteuerliche Leistung ggü. Kunden II 

• Eintritt o.Ä. wird –auch– von Dienstleisterinnen verlangt 

• Verzehr o.Ä. wird –auch– ggü. Dienstleisterinnen abgerechnet 

• Ggf. gestaffelte Mieten für Zimmer, besondere Einrichtungen 

• Keine allgemeine Werbungszuschüsse etc. im Verhältnis zum Haus 

• Ausstattung, Toys, Kleidung, Kosmetika werde selbst getragen  
– dabei aber Vorsteuerabzug! 

• Kunden zahlen ggf. Eintritt, Verzehr, Getränke und andere Dienstleistungen separat ggü. 
dem Haus 

• Dort ist ggf. prozentuale –zusätzliche– Vergütung im Verhältnis zur Dienstleisterin 
o.k. 

• Zusammenfassend: Getrennte Abrechnungskreise für sexuelle Dienstleistungen und 
Sonstiges 
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Kriterien für selbständige und direkte 
umsatzsteuerliche Leistung ggü. Kunden III 
Finanzielles: 

• Keine Festvergütung durch das Haus 

• Keine Mindest- oder Grundvergütung durch das Haus 

 

• Keine (vorgegebenen) Preislisten nach 
• Zeitdauer,  
• Inhalt der Tätigkeit 
    Problem: Freiwillige (Mindest-) Preisabsprachen 
 

• Zahlungsfluss vom Kunden für sexuelle Dienste in vollem Umfang direkt an die 
Dienstleisterin! 

• Nicht an Thekenfrau, etc. 
• Keine Kartenzahlung über das Haus 
• Keine Laufkarten, „Guest-Checks“ etc. 
• Keine Rückzahlungsverpflichtungen, prozentuale Beteiligung etc. des Hauses 
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Kriterien für selbständige und direkte 
umsatzsteuerliche Leistung ggü. Kunden IV 

Weitere Kriterien: 

• Keine Werbung „vom Haus“ für konkrete Dienstleisterinnen 

• Besser ist eigene Werbung, Web-Site etc. 

• Kundenforen etc.: Sehen Kunden „das Haus“ oder die Dienstleisterinnen als maßgeblich 
an 

• Aufenthalt von Kunden auch ohne sexuelle Dienstleistungen im Haus 

• Wechselnde Arbeitsstätten bzw. auch freies Arbeiten im Escort-Service, mit Hinweis 
hierauf (vgl. oben) 

• Eigenes unternehmerisches Risiko (über schlichte Nichtbeschäftigung hinaus), z.B. für 
Miete, besondere Ausstattung, spezielle Fetisch-Artikel 

• Eigene Sub-Unternehmerinnen oder Kooperationspartner! 
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Kriterien für selbständige und direkte 
umsatzsteuerliche Leistung ggü. Kunden V 

Formalkriterien, die oft weniger durchschlagend sind 

• Keine (passende) Gewerbeanmeldung; keine Erfüllung der Voraussetzungen des 
ProstSchutzG 

• Keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bei Schwangerschaft etc. 

• Kein fester/bezahlter Urlaub 

• Keine sonstigen „Gemeinschaftssozialleistungen“ 

• Formaler Hinweis auf Selbstständigkeit der Dienstleisterinnen des Clubs etc. 

• Wertungswiderspruch zum Düsseldorfer Verfahren – dort werden gerade die sexuellen 
Dienstleistungen nicht dem Haus zugerechnet 

11 



Vorsorge statt nachträglicher 
Reaktion 
3. Was muss ich –vorsorglich– beachten? 

 Kriterien beachten und ggf. mit dem/den Betreiber(n) – eindeutige 
schriftliche Vereinbarungen treffen…. 

 … und diese in der Praxis auch genau so durchführen. 

 Auch Außenauftritt, Werbung, Internetauftritt entsprechend anpassen 

 Keine „Vertragskosmetik“, abweichend von der gelebten Praxis – fällt der 
Regel bei Außenprüfung, Razzia, Netzrecherche etc. auf 
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„Buchführung“ 

Ausgangsleistungen (zzgl. 19% USt) 

 “Rechnungen“ sind nicht erforderlich, aber „Aufzeichnungen“ der vereinbarten 
bzw. (nach Antrag) vereinnahmten Entgelte 

  In der Praxis: „Kassenbuch“ 

Eingangsleistungen (abzgl. 19% USt) 

 Rechnungen sind wichtig wg. Vorsteuerabzug (und Einkommensteuer) – 
Achtung: Ab 250€ muss Leistungsempfängerin genannt sein 

 Diese ergeben (zusammengefasst) wiederum die Aufzeichnungen 

Sonderfälle wie „Steuerheft“ bei Tätigkeit ohne feste Betriebsstätte 

 

Monatliche/vierteljährliche USt-Voranmeldung 
Jährliche USt-Jahreserklärung 

Kosten einschl. ESt, 
Buchführung ca. insg. 
180-250€ / Monat für StB 
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Betriebsprüfungen, „Razzia“, etc. 

4. Was tun bei Betriebsprüfungen, Razzia, etc.? 

Umsatzsteuer-Nachschau („kleine Außenprüfung) nach §27 UStG 
 Ohne Ankündigung/ohne förmliche Außenprüfung 
 In Wohnräumen aber nur bei „dringender Gefahr“ 
 Nur eingeschränkte Mitwirkungspflicht 
 Kann aber zu förmlicher Außenprüfung ausgeweitet werden 

„Normale“ Außenprüfung (Betriebsprüfung) nach §193 AO 
 Steuerliche Prüfung, kann mehrerer Steuerarten umfassen; meist für länger 

zurückliegende Zeiträume 
 Durch das zuständige Finanzamt 
 Wird schriftlich angekündigt 
 Kann ggf. auch beim StB stattfinden 
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Betriebsprüfungen, „Razzia“, etc. II 

Steuerfahndungsprüfung nach §§ 193,208 AO, StGB 
 Kombination von steuerlichen Ermittlungsverfahren und Steuerstrafverfahren 

(wg. Steuerhinterziehung) 

 „normale“ Außenprüfung kann in Steuerfahndungsprüfung übergehen, wenn 
Anhaltspunkte für Steuerstraftat vorliegen 

 Einleitung des Strafermittlungsverfahrens muss aber bekannt gegeben 
werden 
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Betriebsprüfungen, „Razzia“, etc. III 
 „Razzia“ 

 Kein formaler juristischer/steuerl. Begriff 
 Meist kombinierte Aktion von z.B. 

 Polizei   (z.B. wegen Ausländerrecht, Drogen, anderweitigen Straftaten) 
 Steuerfahndung  (Steuer(straf)recht) 
 Ordnungsamt  (gewerberechtl. Verstöße) 
 Zoll   (Schwarzarbeit) 

Befugnisse für jede teilnehmende Behörde nach „ihrem“ Recht, keine 
„Gesamt- oder Mehrbefugnisse“ 

Problem der bewusst „abschreckenden“ Razzien bzw. von Razzien mit 
„Strafcharakter“ (z.B. mangels Teilnahme am Düsseldorfer Verfahren) – 
solche Razzien sind theoretisch unzulässig, aber 
 Problem des Nachweises verbotene Zwecke 
 Keine umfassenden Verwertungsverbote bei rechtswidrigen Maßnahmen 
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Praktische Verhaltenstipps 

Ruhe bewahren! 

Ausweise zeigen lassen, Prüfungsanordnung aushändigen lassen 

 (Im Zweifel) keine spontane Angaben, insbes. bei strafrechtlichem 
Hintergrund 

Mitnahme von Unterlagen, Dateien, Computern widersprechen – 
Beschlagnahme kann zwar nicht verhindert werden, es ergeben sich aber 
dann andere Rechte 

Rechtsanwalt/Steuerberater hinzuziehen 

Mitgenommene Gegenstände genau auflisten lassen 
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Strafrechtliche Aspekte 
5. Zur steuerlichen Seite 

 Besteuerungs- und (Steuer-) Strafverfahren laufen parallel 

 Mitwirkungspflichten bleiben unterschiedlich 

 Im Besteuerungsverfahren werden aber Mitwirkungspflichten ausgesetzt, wenn 
Gefahr der Selbstbelastung im Strafverfahren besteht 

 Nach Entdeckung (Außenprüfung etc.) keine strafbefreiende Selbstanzeige mehr 
möglich 

 Aber ggf. trotzdem „Verständigungen“ möglich 

 Bei „Deals“ mit dem FA immer BuStra/StA mit einbeziehen, damit beide Aspekte 
geregelt werden 

 Steuerhinterziehung erfordert „Vorsatz“, der bei zweifelhafter (Steuer-)Rechtslage 
fehlen kann – daher lohnt sich ggf. in Besteuerungsverfahren zu „kämpfen“, auch 
bei geringer Erfolgsaussicht 

 Sollte strafrechtl. Hauptverfahren eröffnet werden, im Regelfall auf steuerliche 
Klärung vorab hinwirken 
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Zusammenfassung 

6. Zusammenfassung 

Auch das (Regel-) Umsatzsteuerverfahren ist machbar- oft gibt es in der 
Praxis bei Details sogar einen gewissen „Anerkennungsbonus“ 

 “Vorsorge ist besser als heilen“ -  auf die Kriterien zur Selbständigkeit und 
Leistungserbringung ggü. Kunden in Theorie und Praxis achten 

Wenn der Konflikt unvermeidbar ist – Ruhe bewahren und möglichst 
professionelle Hilfe von Beratern mit Erfahrung im Steuer(straf)recht 
vereinbaren.  
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Aussprache und Fragen 

Gibt es 

 Anmerkungen? 

 Abweichende Wahrnehmungen? 

 Fragen? 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 

Prof. Dr. Thomas Zacher, MBA 

Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Fachanwalt für Steuerrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht 
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